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Kundeninformation
Zum besseren Verständnis möchten wir vor 
dem Vertragsabschluss auf einige Vertrags-
grundlagen hinweisen, die uns besonders 
wichtig sind.

Als Grundlage für den Versicherungsvertrag 
gelten die Dokumente gemäss Kundeninforma­
tion in den Allgemeinen Versicherungsbedin­
gungen (separates Dokument). 
 
Achten Sie in den nachstehenden Zusatz­
bedingungen auf dieses Symbol: 

Lassen Sie sich die entsprechend markierten 
Textpassagen vor dem Vertragsabschluss 
erklären. Wir weisen Sie mit dem Symbol 
besonders auf folgende Sachverhalte hin:

•	Wer kann eine Versicherung abschliessen?
•	Was ist versichert bzw. was ist nicht ver­

sichert?
•	Welche Pflichten hat der Versicherungs­

nehmer?
•	Wann besteht Anspruch auf Leistungen?
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I. Anwendungsbereich
Art. 1 Zweck

Die SWICA Versicherungen AG, nachstehend SWICA 
genannt, bezahlt aus der Zusatzversicherung Completa 
Forte für ambulante und stationäre Behandlungen zu-
sätzliche Leistungen in Ergänzung zur obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung (nach KVG, SR 832.10).

Art. 2 Versicherungsnehmer

1.	   Jede Person mit gesetzlichem Wohnsitz in der 
Schweiz kann diese Zusatzversicherung beantragen. 

2.	 Completa Forte und Completa Top können nicht 
gleichzeitig geführt werden. Findet ein Wechsel von 
einer zur anderen Zusatzversicherung statt, erlischt 
die jeweils vorbestehende Zusatzversicherung spä­
testens auf den Zeitpunkt des Wechsels.

II. Versicherungsumfang
Art. 3 Versicherungsumfang

1.	   SWICA übernimmt die Kosten von Heilbehand­
lungen oder Präventionsmassnahmen, wenn sie wirk­
sam, zweckmässig und wirtschaftlich sind.

2.	 Der Umfang der Versicherung richtet sich nach Art. 2 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).

3.	 Von anderen Sozialversicherungen auferlegte Kos­
tenbeteiligungen sind nicht versichert.

III. Leistungen von Completa Forte  
in der Schweiz
Art. 4 Komplementärmedizin

1.	 Bezahlt werden die Kosten für SWICA-anerkannte 
komplementärmedizinische Methoden, sofern die 
Behandlung durch einen von SWICA anerkannten 
Arzt oder Therapeuten vorgenommen wird.

2.	 SWICA führt eine Liste der anerkannten Methoden 
und ein Verzeichnis der anerkannten Ärzte und  
Therapeuten.

3.	 Falls keine anerkannten Tarife bestehen, bezahlt 
SWICA maximal 120 Franken pro Stunde.

4.	 Die Leistungen gemäss Ziffer 1 bis 3 können von Per­
sonen, die nach Vertragsabschluss ihren Wohnsitz 
ins Ausland verlegt haben oder entsandt worden 
sind, auch im Land ihres ausländischen Wohnsitzes 
bzw. im Entsendungsland bezogen werden.

Art. 5 Medikamente

1.	 SWICA bezahlt die Kosten für medizinisch notwen­
dige Medikamente, die von einem Arzt verordnet 
werden und nicht unter die Negativliste fallen.

2.	 SWICA bezahlt die Kosten für homöopathische, phy­
totherapeutische und anthroposophische Präparate, 
die von einem Therapeuten gemäss Art. 4 verordnet 
oder abgegeben werden und nicht unter die Nega­
tivliste fallen.

3.	 SWICA bezahlt für die Behandlung von Akne, Endo­
metriose und Polycystischem Ovarialsyndrom mit 
oralen Kontrazeptiva oder IUP (Intrauterinpessare)  
80 Prozent der Kosten, höchstens 200 Franken pro 
Kalenderjahr.

4.	 Präparate und Medikamente werden zum Publi­
kumspreis entschädigt. Werden die Präparate oder 
Medikamente selbst hergestellt, vergütet SWICA  
die Gestehungskosten mit einem Zuschlag von max. 
30 Prozent.

5.	 Als Medikamente gelten Präparate, die Swissmedic 
registriert sind. Nicht bezahlt werden jedoch Wirk­
stoffe oder Präparate, die der Prävention von Krank­
heiten dienen, Kosmetika sind, der sexuellen Stimula­
tion dienen oder zur Gewichtsreduktion beitragen 
sollen, sowie diejenigen Präparate und Wirkstoffe, 
die den Bestimmungen der Lebensmittelverordnung 
unterstellt sind (nicht Swissmedic-registriert). Ebenso 
besteht keine Versicherungsdeckung für Produkte, 
die vom Hersteller freiwillig von der Spezialitätenliste 
nach KVG genommen wurden. Produkte, die von der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung gemäss 
Spezialitätenliste nach KVG nur für eingeschränkte 
Anwendungen oder nur teilweise übernommen wer­
den, bezahlt SWICA aus Completa Forte ausserhalb 
dieser Einschränkungen ebenfalls nicht. Das heisst, 
SWICA bezahlt aus Completa Forte keine Kosten für 
Medikamente, die auf der Spezialitätenliste des KVG 
stehen. Dies gilt auch für Dosierungen oder Indikatio­
nen, die von Swissmedic über die Limitierungen der 
Spezialitätenlisten hinaus zugelassen sind und aus 
der Grundversicherung nicht gedeckt sind.

6.	 Medikamente können bis zu einem Jahresbezug von 
maximal 2000 Franken auch im Ausland bezogen 
werden, sofern der Einzelpreis pro Medikament 
günstiger ist als in der Schweiz. Es gelten für diese 
Medikamente die Kriterien gemäss Ziffer 1 bis 5. 
Ausgenommen davon ist das Erfordernis der Swiss­
medic-Registrierung, die Produkte müssen jedoch 
von einem gleichwertigen Zulassungsinstitut im ent­
sprechenden Land für die vorliegende Indikation 
zugelassen sein.

Zusatzversicherung 
Completa Forte
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Art. 6 Psychotherapien bei selbstständig tätigen 
Psychotherapeuten

1.	 SWICA bezahlt 90 Prozent der Kosten von ärztlich 
verordneten, der Behandlung einer psychischen Er-
krankung dienenden und von selbstständig tätigen 
Psychotherapeuten durchgeführten Psychotherapien, 
pro Kalenderjahr höchstens 60 Sitzungen à 50 Fran­
ken. 

2.	 Die Leistungen gemäss Ziffer 1 werden ausschliess­
lich übernommen, wenn sich der Leistungserbringer 
gemäss KVG im Ausstand befindet bzw. keine Zulas­
sung gemäss KVG zur Abrechnung über die obliga­
torische Krankenpflegeversicherung besitzt und auf 
der Liste der SWICA-anerkannten Psychotherapeu­
ten aufgeführt ist.

3. 	 Die Leistungen gemäss Ziffer 1 können von Perso­
nen, die nach Vertragsabschluss ihren Wohnsitz ins 
Ausland verlegt haben oder entsandt worden sind, 
auch im Land ihres ausländischen Wohnsitzes bzw. 
im Entsendungsland bezogen werden, sofern der 
Leistungserbringer über eine Qualifikation verfügt, 
die einer in der Schweiz anerkannten Ausbildung für 
selbstständig tätige Psychotherapeuten gleichwer­
tig ist.

Art. 7 Mutterschaft/Stillgeld

1.	 SWICA bezahlt auf Antrag des Versicherungsneh­
mers 200 Franken Stillgeld pro Kind. SWICA stellt 
hierfür ein Antragsformular zur Verfügung.

2.	 Die Leistungen gemäss Ziffer 1 können von Perso­
nen, die nach Vertragsabschluss ihren Wohnsitz ins 
Ausland verlegt haben oder entsandt worden sind, 
auch im Land ihres ausländischen Wohnsitzes bzw. 
im Entsendungsland bezogen werden.

Art. 8 Hebammenleistungen bei gleichgeschlechtlichen  
männlichen Paaren

1.	 SWICA bezahlt die Kosten für Hebammenleistungen 
gemäss obligatorischer Krankenpflegeversicherung 
für das Kind nach der Geburt auch für gleichge­
schlechtliche männliche Paare aus der Versicherung 
eines Elternteils.

2.	 Die Leistungen gemäss Ziffer 1 können auch im Aus­
land bezogen werden.

Art. 9 Vasektomie und Sterilisation

1.	 SWICA bezahlt für eine ambulante Vasektomie oder 
Sterilisation 90 Prozent der Kosten, höchstens 500 
Franken pro Eingriff.

2.	 Die Leistungen gemäss Ziffer 1 können auch im Aus­
land bezogen werden.

Art. 10 Badekuren

1.	 Bei medizinisch notwendigen und ärztlich verordne­
ten und von SWICA vorgängig bewilligten Bade­
kuren, die in einem anerkannten Schweizer Heilbad 
oder in besonderen Fällen auf Gesuch und nach vor­
ausgegangener Bewilligung von SWICA im Ausland 
durchgeführt werden, bezahlt SWICA an die Aufent­
halts- und Behandlungskosten einen Beitrag von 
höchstens 30 Franken pro Tag während längstens  
30 Tagen pro Kalenderjahr.

2.	 Die Kurverordnung ist SWICA mindestens 14 Tage 
vor Kurantritt einzureichen.

Art. 11 Erholungskuren

1.	 Bei ärztlich verordneten Erholungskuren, die medi-
zinisch begründet und von SWICA vorgängig be- 
willigt worden sind und in einem Kurhaus gemäss  
der SWICA-Liste durchgeführt werden, bezahlt 
SWICA an die Aufenthaltskosten einen Beitrag von 
höchstens 20 Franken pro Tag während längstens  
30 Tagen pro Kalenderjahr.

2.	 Die Kurverordnung ist SWICA mindestens 14 Tage 
vor Kurantritt einzureichen.

Art. 12 Haushalthilfe

1.	 SWICA bezahlt 50 Prozent der ausgewiesenen Kos­
ten für Haushalthilfen, die für Arbeiten im eigenen 
Haushalt des Versicherungsnehmers notwendig sind, 
höchstens 30 Franken pro Tag während längstens  
60 Tagen pro Kalenderjahr.

2.	 Die Notwendigkeit einer Haushalthilfe muss durch 
ein ärztliches Zeugnis ausgewiesen sein.

3.	 Die Beiträge werden auch an Familienangehörige 
oder Verwandte entrichtet, sofern ihnen durch die 
geleistete Hilfe ein nachweisbarer Verdienstausfall 
entsteht.

4.	 Die Leistungen gemäss Ziffer 1 bis 3 können von Per­
sonen, die nach Vertragsabschluss ihren Wohnsitz 
ins Ausland verlegt haben oder entsandt worden 
sind, auch im Land ihres ausländischen Wohnsitzes 
bzw. im Entsendungsland bezogen werden.

Art. 13 Brillengläser und -fassungen, Kontaktlinsen

1.	 SWICA bezahlt für medizinisch notwendige Brillen­
gläser und -fassungen sowie für Kontaktlinsen  
90 Prozent der Kosten, höchstens 900 Franken pro 
drei Kalenderjahre.

2.	 Voraussetzung für diese Leistung ist, dass nicht 
innerhalb der letzten drei Kalenderjahre aus der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung Leistun­
gen für Sehhilfen erbracht wurden.

3.	 Die Leistungen gemäss Ziffer 1 und 2 können auch im 
Ausland bezogen werden.
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Art. 14 Hilfsmittel

1.	 SWICA bezahlt für ärztlich verordnete und von 
SWICA anerkannte Hilfsmittel (ausgenommen Zahn­
prothesen und Sehhilfen), die nicht als gesetzliche 
Pflichtleistung gelten, 90 Prozent der Kosten, höchs­
tens 200 Franken pro Kalenderjahr. SWICA führt 
eine Liste der anerkannten Hilfsmittel.

2.	 Die Leistungen gemäss Ziffer 1 können auch im Aus­
land bezogen werden.

Art. 15 Zahnbehandlungskosten

1.	 SWICA bezahlt 50 Prozent der Kosten, max. 100 
Franken pro Kalenderjahr für zahnärztliche Behand­
lungen, die keine gesetzlichen Pflichtleistungen dar­
stellen.

2.	 Die Leistungen gemäss Ziffer 1 können auch im Aus­
land bezogen werden.

Art. 16 Zahnstellungskorrekturen

1.	 Für Zahnstellungskorrekturen bei Kindern und Jugend­
lichen bis zum vollendeten 25. Altersjahr übernimmt 
SWICA 50 Prozent der Kosten gemäss UVG-Tarif, 
höchstens 10 000 Franken pro Kalenderjahr.

2.	 Bei stationären Behandlungen übernimmt SWICA  
50 Prozent der Kosten gemäss Tarif der allgemeinen 
Abteilung der dem Wohnort des Versicherungsneh­
mers nächstgelegenen öffentlichen Heilanstalt im 
Wohnkanton, höchstens 10 000 Franken pro Kalen­
derjahr.

3.	 Die Leistungen gemäss Ziffer 1 und 2 können auch im 
Ausland bezogen werden, bis maximal zum jeweili­
gen Referenztarif des Wohnkantons. 

Art. 17 Kieferchirurgie

1.	 Für kieferchirurgische Massnahmen übernimmt SWICA 
50 Prozent der Kosten gemäss Referenztarif des 
Wohnkantons des Versicherungsnehmers, höchstens 
10 000 Franken pro Kalenderjahr.

2.	 Bei ambulanten Behandlungen übernimmt SWICA  
50 Prozent der Kosten nach dem Tarif, der gemäss 
KVG vergütet wird, höchstens 10 000 Franken pro 
Kalenderjahr.

3.	 Die Leistungen gemäss Ziffer 1 und 2 können auch im 
Ausland bezogen werden, bis maximal zum jeweili­
gen Referenztarif des Wohnkantons.

Art. 18 Operationen zur Ohrenkorrektur bei  
abstehenden Ohren

1.	 SWICA bezahlt für ambulante Operationen von Fehl­
bildungen, die auf eine angeborene Verformung des 
Ohrknorpels oder eine asymmetrische Entwicklung 
einzelner Knorpelteile zurückzuführen sind, 90 Prozent 
der Kosten, höchstens 1500 Franken pro Ohr.

2.	 Die Leistungen gemäss Ziffer 1 können auch im Aus­
land bezogen werden.

Art. 19 Innovative Therapiemethoden

SWICA bezahlt für neuartige, innovative Therapieme­
thoden gemäss separater Liste, die keine gesetzliche 
Pflichtleistung darstellen, 90 Prozent der Kosten, insge­
samt höchstens 2000 Franken pro Kalenderjahr.

Art. 20 Notfall-/Verlegungstransporte,  
Such-/Bergungsaktionen in der Schweiz

1.	 SWICA bezahlt in Ergänzung zur Grundversicherung 
die Kosten für Notfalltransporte oder medizinisch 
notwendige Verlegungstransporte zum nächsten 
Arzt oder Spital innerhalb der Schweiz nach den 
üblichen Tarifen, zusammen höchstens 90 Prozent 
bis 100 000 Franken pro Kalenderjahr.

2.	 SWICA bezahlt Aktionen, die im Hinblick auf die 
Suche und/oder Bergung des Versicherungsnehmers 
unternommen werden, bis höchstens 100 000 Fran­
ken pro Kalenderjahr.

Art. 21 Gesundheitsförderung und Prävention

1. 	 SWICA bezahlt 90 Prozent der Kosten für Massnah­
men, die der Gesundheitsförderung (bspw. Fitness­
angebote, Ernährungsprogramme, Entspannungs­
therapien) und Prävention (bspw. Präventionskurse, 
Beratungsangebote) dienen, gemäss separater Liste, 
höchstens 500 Franken pro Kalenderjahr. 

2.	 Die Leistungen gemäss Ziffer 1 können auch im Aus­
land bezogen werden, sofern der Leistungsbezug 
gemäss der Liste in Ziffer 1 dieses Artikels ausgewie­
sen ist.

IV. Leistungen von Completa Forte  
im Ausland
Art. 22 Leistungen im Ausland

1.	 SWICA leistet Kostengutsprache und bezahlt die 
Kosten für medizinisch notwendige Behandlungen, 
die während eines vorübergehenden Auslandauf­
enthalts einer Person mit Wohnsitz in der Schweiz 
entstehen, sofern eine Rückreise in die Schweiz im 
Sinne von Art. 36 Abs. 2 KVV nicht angemessen ist 
und die Kosten nicht durch eine anderweitige Versi­
cherung gedeckt sind (wobei bei Sozialversicherun­
gen das Prinzip der Subsidiarität und bei Privatversi­
cherungen die Koordinationsregelung von Art. 46c 
Abs. 1 VVG gilt). Versichert sind alle Behandlungen, 
die von der obligatorischen Krankenpflegeversiche­
rung der Schweiz anerkannt sind.

2.	 SWICA übernimmt in Ergänzung zur obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung die Kosten für ambu­
lante und stationäre Behandlungen bei Notfällen 
(private Spitalklasse für die ersten drei Reisemo­
nate).

3.	 Begibt sich ein Versicherungsnehmer ohne Einwilli­
gung von SWICA zur Behandlung ins Ausland, wer­
den die Kosten nicht ersetzt.
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Art. 23 Personenassistance

Wenn ein Versicherungsnehmer im Ausland erkrankt 
oder verunfallt oder wenn eine ärztlich attestierte, 
unerwartete Verschlimmerung eines chronischen Lei­
dens eintritt, übernimmt SWICA ausserdem die Kosten 
für folgende von der SWICA-Notrufzentrale organisierte 
Leistungen:

1.	 Such-/Bergungsaktionen und Notfall- und Verle­
gungstransporte im Ausland, sofern dies von der 
SWICA-Notrufzentrale nach Rücksprache mit den 
behandelnden Ärzten vor Ort  für notwendig erach­
tet wird, zusammen bis 150 000 Franken pro Kalen­
derjahr.

2.	 Rückführung in die Schweiz bzw. ins Spital, sofern 
dies von SWICA bzw. von der SWICA-Notrufzentrale 
nach Rücksprache mit den behandelnden Ärzten 
vor Ort für notwendig erachtet wird.

3.	 Wenn ein Spitalaufenthalt im Ausland länger als  
sieben Tage dauert, werden einer dem SWICA- 
Versicherungsnehmer sehr nahe stehenden Person 
die Kosten für eine Besuchsreise wie folgt bezahlt: 
Die ausgewiesenen Kosten für die Hin- und Rück­
reise, höchstens jedoch die Kosten für einen Flug in 
der Economy-Class sowie zusätzlich die ausgewie­
senen Kosten für Unterkunft und Verpflegung, jedoch 
höchstens 200 Franken pro Tag und insgesamt maxi­
mal 1000 Franken.

4.	 Beim Todesfall im Ausland übernimmt SWICA die 
Kosten für den Rücktransport des Leichnams oder 
der Urne (bei Einäscherung vor Ort im Ausland) an 
den Wohn- oder Bestattungsort in der Schweiz, 
sofern vorgängig die SWICA-Notrufzentrale für die 
Organisation des Rücktransports beigezogen wurde.

Art. 24 Verhalten im Schadenfall

1.	   Für die Leistungen gemäss Art. 22 (mit Ausnahme 
der Kostenübernahme für ambulante Behandlungen) 
und Art. 23 sowie in den Fällen von Art. 24 Ziffer 2 
und 3 ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, wenn 
nicht Gefahr im Verzug liegt, die SWICA Notruf- 
zentrale vorgängig beizuziehen und deren sowie die 
Weisungen von SWICA zu befolgen. Wenn die Leis­
tungen nicht durch die SWICA-Notrufzentrale ge-
nehmigt und organisiert sind, kann der Leistungsan­
spruch im Rahmen der Schadenminderungspflicht 
(Art. 20 AVB und Art. 45 VVG) gekürzt werden.

2.	 Der Versicherungsnehmer kann im Grundsatz die 
ambulante Behandlung selbst veranlassen. Wenn 
aber die medizinischen ambulanten Massnahmen 
wie Diagnostik, Behandlung, Pflege und Medika­
mente gesamthaft die Kosten von 25 000 Franken 
pro Kalenderjahr überschreiten, muss der Versiche­
rungsnehmer von SWICA eine Kostengutsprache 
verlangen.

3.	 Für Spitalaufenthalte hat der Versicherungsnehmer 
von der SWICA-Notrufzentrale vor Beginn der Be-
handlung oder vor dem Spitaleintritt eine Kosten­
gutsprache zu verlangen. Bei Notfällen gilt eine Mel­
defrist von fünf Tagen ab Behandlungsbeginn. Die 
Ärzte der Notrufzentrale entscheiden aufgrund des 
medizinischen Befunds und unter Berücksichtigung 
von Art. 36 Abs. 2 KVV über die Kostengutsprache 
von SWICA sowie über eine allfällige Verlegung in 
ein anderes Spital oder über die Rückführung in die 
Schweiz in ein geeignetes Spital in der Nähe des 
Wohnorts des Versicherungsnehmers.

4.	   Alle Rechnungen sind vom Versicherungsnehmer 
im Original oder mittels eines durch SWICA zur Ver­
fügung gestellten elektronischen Zustellkanals, ver­
sehen mit den notwendigen medizinischen Angaben, 
SWICA einzureichen. Sind die Unterlagen ungenü­
gend oder unverständlich oder ist der angewandte 
Tarif missbräuchlich, so kann SWICA die Leistungen 
kürzen oder verweigern.

5.	 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, alles zu 
unternehmen, was zur Minderung des Schadens und 
zu dessen Klärung beitragen kann.

V. Kostenbeteiligung
Art. 25     Kostenbeteiligung

1.	 Für die Leistungen gemäss Art. 4 Komplementärme­
dizin, Art. 5 Medikamente und Art. 22 Leistungen im 
Ausland dieser Bedingungen können erwachsene 
Versicherungsnehmer zwischen keiner Franchise und 
einer Franchise von 600 Franken wählen. Für Kinder 
bis zum 18. Altersjahr wird keine Franchise erhoben. 
Ab Beginn des Versicherungsjahrs, das der Vollen­
dung des 18. Lebensjahrs folgt, wird der Versiche­
rungsnehmer automatisch in die Option ohne Fran­
chise eingeteilt. Für alle Versicherungsnehmer wird 
ein Selbstbehalt von 10 Prozent erhoben. Eine in der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung bereits 
erbrachte Kostenbeteiligung (Franchise und Selbst­
behalt) wird angerechnet.

2.	 Den Wechsel von einer Franchise von 600 Franken 
zu keiner Franchise oder umgekehrt kann der 
erwachsene Versicherungsnehmer jeweils unter Ein­
haltung einer dreimonatigen Änderungsfrist auf 
Beginn eines Kalenderjahrs beantragen. Die Reduk­
tion der Franchise erfolgt nach einer Gesundheits­
prüfung und kann abgelehnt werden, während eine 
Erhöhung der Franchise jeweils ohne Gesundheits­
prüfung erfolgt.

3.	 Die prozentuale Kostenbeteiligung erfolgt in Ergän­
zung zu anderen Zusatzversicherungen und wird in 
jedem SWICA-Versicherungsprodukt separat be-
rechnet.



8 | 8

365 Tage im Jahr rund um die Uhr für Sie da
T: +41 58 800 99 33 | swica.ch

19
6d

 / o
nl

in
e 

/ 1
0.

20
25

VI. Verhältnis zu Completa Top
Art. 26 Höherversicherung

Ein Wechsel von Completa Top zu Completa Forte kann 
jeweils auf den ersten Tag eines Monats beantragt wer­
den. Der Wechsel von Completa Top zu Completa Forte 
erfolgt nach einer Gesundheitsprüfung und kann von 
SWICA abgelehnt werden.

Art. 27 Koordination beim Versicherungswechsel

1.	 Bei einem Wechsel von Completa Top zu Completa 
Forte werden für die jeweilige Leistungsperiode 
bereits von SWICA gezahlte Kosten aus Completa 
Top an die Leistungen von Completa Forte ange­
rechnet. Bei einem Wechsel von Completa Top zu 
Completa Forte wird die jeweilige Leistungsperiode 
aus Completa Top weitergeführt. Die Leistungsperi­
ode ist im jeweiligen ZB-Artikel definiert. 

2.	 Bei einem unterjährigen Wechsel von Completa Top 
zu Completa Forte werden bereits geleistete Kos­
tenbeteiligungsbeiträge für das jeweilige Kalender­
jahr aus Completa Top an Completa Forte ange­
rechnet. 

3.	 Bei einem Wechsel von Completa Forte zu Completa 
Top werden für die jeweilige Leistungsperiode 
bereits von SWICA gezahlte Kosten aus Completa 
Forte an die Leistungen von Completa Top ange­
rechnet. Bei einem Wechsel von Completa Forte zu 
Completa Top wird die jeweilige Leistungsperiode 
aus Completa Forte weitergeführt. Die Leistungs­
periode ist im jeweiligen ZB-Artikel definiert. 

VII. Allgemeine Bestimmungen
Art. 28 Listen und Verzeichnisse

Für die in diesen Bedingungen erwähnten Listen und 
Verzeichnisse gilt Art. 7 der AVB.

Art. 29 Prämientarifmodell

Das Produkt führt einen Abschlussaltertarif.

https://www.swica.ch
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